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Beschluss Nr. 01 /2020  vom 05.06.2020 

 

 
Infolge einer formellen Einladung durch den Schulratspräsidenten hat sich am Freitag, den 05.06.2020 um 
14.00 Uhr  der Schulrat dieses Schulsprengels zu einer Sitzung in der Mittelschule von Welsberg eingefunden. 
 
 

 Genehmigung des Finanzabschlusses 2019 und des Lageberichtes samt Anhang 
 

Vorsitzender: 

Ausserhofer Thomas 

  

Schuldirektor: 

Watschinger Josef 

 

Elternvertreter: 

Baur Elisabeth          

Egarter Wolfram 

Gross Evi                                entschuldigt abwesend                                  

Mittermair Katja 

Taschler Kurti 

 

Lehrervertreter: 

Gatterer Klaus 

Messner Verena 

Oberhollenzer Josef 

Schwingshackl Judith 

Tschurtschenthaler Lorenz 

 

 

 

 

 

Lehrperson der 2. Sprache: 

Modolo Daniela                 

 

 

Verwaltungspersonal: 

Cosso Wilma 

 

 

 
 
Als Schriftführerin fungiert:   Wilma Cosso 
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Seite 2 - Beschluss des Schulrates Nr.01  vom 05.06.2020 

 
 

Genehmigung Finanzabschluss 2019 
 
Nach Einsichtnahme 

− in das Landesgesetz vom 18.10.1995, Nr. 20 

− in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend die Autonomie der Schulen 

− in das DLH vom 13.10.2017, Nr. 38 (Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der 
Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinzen Bozen), in geltender 
Fassung; 

− in die Verordnung, die vorsieht, dass sich die Schulen in ihrer Buchhaltung an die allgemeinen 
Buchhaltungsgrundsätze, die im Anhang 1 „Allgemeine Grundsätze oder Vorgaben“, im Artikel 17 
sowie im Anhang 4/1 Punkt 4.3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in 
geltender Fassung, angeführt sind, sowie an die im Zivilgesetzbuch festgelegten Grundsätze, halten 

− in das GvD 118/2011, Anlagen 6/2 und 6/3 (Kontenplan) 

− in die Mitteilungen der Bildungsdirektion  vom 18.03.2020 und  vom 13.05.2020 betreffend den 
Jahresabschluss 2019; 

− in den eigenen Beschluss des Schulrates Nr. 06 vom 03.12.2019 (Genehmigung des Finanz- und 
Investitionsbudget 2020) 

− in den eigenen Beschluss des Schulrates Nr. 05 vom 03.12.2019 (Genehmigung des Dreijahresplans 
des Bildungsangebotes 2020-2023)  

− in die Gewinn-und Verlustrechnung, die Bilanz und den Anhang für das Jahr 2019, welche 
wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses bilden; 

− in den erläuternden Lagebericht der Schulführungskraft, der in Zusammenarbeit mit der 
Schulsekretärin erstellt worden ist; 

− in das positive Gutachten des Kontrollorgans Nr. 05 vom 21.04.2020 

 

Festgestellt, dass 

− der Kassastand vom 31.12.2019 von  176.649,22€ überprüft wird und mit dem kassenführenden 
Bankinstitut übereinstimmt; 

 
wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit 
 

b e s c h l o s s e n, 
 
▪ den beiliegenden Jahresabschluss 2019 (Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung), den Anhang zum 

Jahresabschluss zum 31.12.2019 sowie den Lagebericht zum Jahresabschluss 2019, welche einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen; 

▪ diesen Beschluss im Sinne der geltenden Bestimmungen über das Programm OBU3 innerhalb 
15.07.2020 an die Landesschuldirektorin zu übermitteln. 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt 

Der Vorsitzende des Schulrates Die Sekretärin des Schulrates 

Thomas Ausserhofer Wilma Cosso 
 

 
 

Diese Niederschrift wird am 09.06.2020 für acht aufeinanderfolgende Tage an der Anschlagetafel der Schule veröffentlicht. 
Der Schuldirektor 
Josef Watschinger 

    



  

    

    

    

    
    

    

 
 

 


